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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Erstreckung der Ver-
lustverrechnung: Vergleich mit dem geltenden Recht 
 
Artikel Geltendes Recht Vernehmlassungsvorlage 
 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
 
 
Art. 6 Abs. 3 DBG Art. 6 Abs. 3 zweiter Satz 

3 … Wenn ein schweizerisches Unternehmen Verluste 
aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländischen 
Gewinnen verrechnet hat, innert der folgenden sieben 
Jahre aber aus dieser Betriebsstätte Gewinne verzeich-
net, so ist im Ausmass der im Betriebsstättestaat verre-
chenbaren Gewinne eine Revision der ursprünglichen 
Veranlagung vorzunehmen; die Verluste aus dieser Be-
triebsstätte werden in diesem Fall in der Schweiz nach-
träglich nur satzbestimmend berücksichtigt. …  

 

Art. 6 Abs. 3 zweiter Satz 
3 … Wenn ein schweizerisches Unternehmen Verluste 
aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländischen 
Gewinnen verrechnet hat, innert der folgenden zehn 
Jahre aber aus dieser Betriebsstätte Gewinne verzeich-
net, so ist im Ausmass der im Betriebsstättestaat verre-
chenbaren Gewinne eine Revision der ursprünglichen 
Veranlagung vorzunehmen; die Verluste aus dieser Be-
triebsstätte werden in diesem Fall in der Schweiz nach-
träglich nur satzbestimmend berücksichtigt. … 
 

 
Art. 31 Abs. 1 
DBG 

Art. 31 Abs. 1 
1 Verluste aus den sieben der Steuerperiode (Art. 40) vo-
rangegangenen Geschäftsjahren können abgezogen wer-
den, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Ein-
kommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden 
konnten. 

 

Art. 31 Abs. 1 
1 Verluste aus den zehn der Steuerperiode (Art. 40) vo-
rangegangenen Geschäftsjahren können abgezogen wer-
den, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Ein-
kommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden 
konnten. 

 
 
Art. 52 Abs. 3 
DBG 
 

Art. 52 Abs. 3 zweiter und dritter Satz 

3 … Ein schweizerisches Unternehmen kann Verluste 
aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländischen 
Gewinnen verrechnen, soweit diese Verluste im 
Betriebsstättenstaat nicht bereits berücksichtigt 
wurden. Verzeichnet diese Betriebsstätte innert der 
folgenden sieben Geschäftsjahre Gewinne, so erfolgt in 
diesen Geschäftsjahren im Ausmass der im 
Betriebsstättenstaat verrechneten Verlustvorträge eine 
Besteuerung. 

 

Art. 52 Abs. 3 zweiter und dritter Satz 

3 … Ein schweizerisches Unternehmen kann Verluste 
aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländischen 
Gewinnen verrechnen, soweit diese Verluste im 
Betriebsstättestaat nicht bereits berücksichtigt wurden. 
Verzeichnet diese Betriebsstätte innert der folgenden 
zehn Geschäftsjahre Gewinne, so erfolgt in diesen 
Geschäftsjahren im Ausmass der im Betriebsstättestaat 
verrechneten Verlustvorträge eine Besteuerung. 

 
Art. 67 Abs. 1 
DBG 
 

Art. 67 Abs. 1 
1 Vom Reingewinn der Steuerperiode können Verluste 
aus zehn der Steuerperiode (Art. 79) vorangegangenen 
Geschäftsjahren abgezogen werden, soweit sie bei der 
Berechnung des steuerbaren Reingewinnes dieser Jahre 
nicht berücksichtigt werden konnten. 

 

Art. 67 Abs. 1 
1 Vom Reingewinn der Steuerperiode können Verluste 
aus zehn der Steuerperiode (Art. 79) vorangegangenen 
Geschäftsjahren abgezogen werden, soweit sie bei der 
Berechnung des steuerbaren Reingewinns dieser Jahre 
nicht berücksichtigt werden konnten. 

 
 
Art. 205g DBG 
 

n.a. Art. 205g  Übergangsbestimmungen zur Änderung 
vom … 
1 Für Verluste einer ausländischen Betriebsstätte eines 
schweizerischen Unternehmens, die vor der Steuerperi-
ode 2020 eingetreten sind, gilt weiterhin Artikel 6 Ab-
satz 3 des bisherigen Rechts.  
2 Für Verluste aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, die 
vor der Steuerperiode 2020 eingetreten sind, gilt weiter-
hin Artikel 31 Absatz 1 des bisherigen Rechts. 
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Artikel Geltendes Recht Vernehmlassungsvorlage 
 
Art. 207c DBG 
 

n.a. Art. 207c Übergangsbestimmungen zur Änderung 
vom … 
1 Für Verluste einer ausländischen Betriebsstätte eines 
schweizerischen Unternehmens, die vor der Steuerperi-
ode 2020 eingetreten sind, gilt weiterhin Artikel 52 Ab-
satz 3 des bisherigen Rechts.  
2 Für Verluste, die vor der Steuerperiode 2020 eingetre-
ten sind, gilt weiterhin Artikel 67 Absatz 1 des bisheri-
gen Rechts.  
 

 
Steuerharmonisierungsgesetz 
 
 
Art. 10 Abs. 2 
StHG 
 

Art. 10 Abs. 2 
2 Verluste aus den sieben der Steuerperiode (Art. 15) vo-
rangegangenen Geschäftsjahren können abgezogen wer-
den, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Ein-
kommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden 
konnten. 
 

Art. 10 Abs. 2 
2 Verluste aus den zehn der Steuerperiode (Art. 15) vo-
rangegangenen Geschäftsjahren können abgezogen wer-
den, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Ein-
kommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden 
konnten. 
 

 
Art. 25 Abs. 2 
StHG 
 

Art. 25 Abs. 2 
2 Vom Reingewinn der Steuerperiode werden die Ver-
luste aus den sieben der Steuerperiode (Art. 31 Abs. 2) 
vorangegangenen Geschäftsjahren abgezogen werden, 
soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Reinge-
winns dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten. 

 

Art. 25 Abs. 2 
2 Vom Reingewinn der Steuerperiode können Verluste 
aus den zehn der Steuerperiode (Art. 31 Abs. 2) voran-
gegangenen Geschäftsjahren abgezogen werden, soweit 
sie bei der Berechnung des steuerbaren Reingewinns 
dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten. 

 
 
Art. 78h 2 StHG 
 

n.a. Art. 78h  Übergangsbestimmungen zur Änderung 
vom … 
1 Für Verluste aus selbstständiger Erwerbstätigkeit, die 
vor der Steuerperiode 2020 eingetreten sind, gilt weiter-
hin Artikel 10 Absatz 2 des bisherigen Rechts. 
2 Für Verluste einer juristischen Person, die vor der Steu-
erperiode 2020 eingetreten sind, gilt weiterhin Arti-
kel 25 Absatz 2 des bisherigen Rechts. 

 
 


